
 
 
 

$ 1 7 5 $ * �
gemäß § 22 Geo-LT 

des Gemeindeausschusses 
zu Einl.Zahl 767/1 

 
betreffend die Einrichtung von Ausländerbeiräten 

 
Aufgrund eines Antrages der Abgeordneten Dr. Flecker und Dr. Lopatka wurde die 
Einrichtung eines Ausländerbeirates in steirischen Gemeinden und in der Stadt Graz in 
einem Unterausschuß diskutiert. 
 
Diese Unterausschußverhandlungen fanden am 16.6.1998 und am 24.3.1999 unter 
Teilnahme der Abgeordneten KO Dr. Flecker, Dr. Reinprecht, Kröpfl, Dr. Lopatka, 
Tschernko, Bacher, Ing. Peinhaupt, KO Dr. Brünner, KO Mag. Zitz, VertreterInnen der 
Abteilungen Verfassungsdienst, Rechtsabteilung 7 und des Städte- und Gemeindebun-
des statt. 
 
Mit den nunmehrigen Änderungen im Statut der Landeshauptstadt Graz, der Gemein-
dewahlordnung der Stadt Graz, der Gemeindeordnung und der Gemeindewahlordnung 
wird die Einrichtung von Ausländerbeiräten gesetzlich verankert. Vorgesehen wird 
nunmehr, daß in Gemeinden mit mehr als 1000 ausländischen EinwohnerInnen ein 
Ausländerbeirat einzurichten ist, in anderen Gemeinden kann auf Beschluß des Ge-
meinderates zur Wahrung der Interessen der ausländischen EinwohnerInnen ein sol-
cher eingerichtet werden. 
 
 
 
Es wird daher der  
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gestellt: 
 

Der Landtag wolle beschließen: 
 
Gesetz vom ....., mit dem 
das Statut der Landeshauptstadt Graz 1967, 
die Gemeindewahlordnung Graz 1992, 
die Gemeindeordnung 1967 und 
die Gemeindewahlordnung 1960 geändert werden. 
 

Der Steiermärkische Landtag hat beschlossen: 
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Das Gesetz vom 4. Juli 1967, LGBl.Nr. 130/1967, mit dem 
ein Statut für die Landeshauptstadt Graz erlassen wird (Sta-
tut der Landeshauptstadt Graz 1967), zuletzt geändert durch 
LGBl.Nr. 72/1997 wird wie folgt geändert: 
 
Im zweiten Hauptstück wird nach dem II. Abschnitt fol-
gender III. Abschnitt eingefügt: 
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In der Stadt Graz ist, sofern mehr als 1000 Ausländer in der 
Stadt ihren Hauptwohnsitz haben, zur Wahrung der Interes-
sen der ausländischen Einwohner ein Ausländerbeirat ein-
zurichten. Die Anzahl der in der Stadt gemeldeten Auslän-
der richtet sich nach dem Stichtag. 
�
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Ausländer im Sinne dieses Gesetzes ist, wer nicht die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzt bzw. staatenlos ist. 
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(1) Die Mitglieder des Ausländerbeirates sind ehrenamtlich 
tätig, der Gemeinderat kann diesen jedoch Sitzungsgelder 
in einer von ihm festzusetzenden Höhe gewähren. 
 
(2) Ein Mitglied des Ausländerbeirates wird seiner Mit-
gliedschaft verlustig, sobald es seine Aufenthaltsbewilli-
gung oder den Hauptwohnsitz in der Gemeinde verliert, die 
Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedsstaates erhält  oder 
ein Umstand eintritt, der einen Wahlausschließungsgrund 
begründen würde. 
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(1) Der Ausländerbeirat vertritt die Interessen der ausländi-
schen Einwohner der Gemeinde. Er berät die Gemeinde in 
allen Angelegenheiten, die ausländische Einwohner betref-
fen. 
 
(2) Die Gemeinde hat den Ausländerbeirat über alle Ange-
legenheiten zu informieren, deren Kenntnis zur Erledigung 
seiner Aufgaben erforderlich ist. 
 
(3) Dem Ausländerbeirat sind die zur Erfüllung seiner Auf-
gaben erforderlichen Mittel und Räumlichkeiten von der 
Stadt Graz zur Verfügung zu stellen. 
 
(4) Der Ausländerbeirat hat dem Gemeinderat jährlich ei-
nen Bericht über die Lage der ausländischen Mitbürger in 
der Gemeinde zu erstatten. 
 
(5) Der Ausländerbeirat hat mindestens jährlich und jeden-
falls auf Antrag von mindestens fünf von hundert der ge-
mäß § 88d Abs. 1 der Gemeindewahlordnung Graz 1992, 
LGBl.Nr. 42/1992, in der jeweils geltenden Fassung, 
Wahlberechtigten Informationsveranstaltungen abzuhalten. 
Diese dienen der Information und Kommunikation zwi-
schen dem Ausländerbeirat und den Einwohnern der Stadt 
Graz. 
�
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Der Beirat beschließt seine Geschäftsordnung. Diese bedarf 
der Genehmigung des Gemeinderates, die zu versagen ist, 
wenn die Geschäftsordnung nicht dem Sinn dieses Gesetzes 
entspricht. 
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Für die Wahl des Ausländerbeirates gelten die Bestimmun-
gen der Gemeindewahlordnung der Stadt Graz 1992.“ 
 
 



 
 
 
 

$UWLNHO�,,�
 
Das Gesetz vom 26. Mai 1992, LGBl. Nr. 42/1992, mit dem 
eine Gemeindewahlordnung für die Landeshauptstadt Graz 
beschlossen wurde, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 
44/1997, wird wie folgt geändert: 
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(1) Ausländer im Sinne dieses Gesetzes ist, wer nicht die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen U-
nion besitzt bzw. staatenlos ist. 
 
(2) In der Stadt Graz ist, sofern mehr als 1000 Ausländer in 
der Stadt ihren Hauptwohnsitz haben, zur Wahrung der Interes-
sen der ausländischen Einwohner ein Ausländerbeirat einzurich-
ten. Der Ausländerbeirat besteht aus neun Mitgliedern. Die An-
zahl der in der Stadt gemeldeten Ausländer richtet sich nach 
dem Stichtag. 
 
(3) Die Mitglieder des Ausländerbeirates werden auf Grund 
des allgemeinen, gleichen, unmittelbaren, geheimen und persön-
lichen Verhältniswahlrechtes gewählt. Die Stadt Graz bildet hie-
bei einen einzigen Wahlkörper. 
 
(4) Die Wahl des Ausländerbeirates ist gleichzeitig mit der 
Gemeinderatswahl und für die selbe Wahlperiode durchzufüh-
ren. 
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(1) In der Ausschreibung der Wahlen in den Gemeinderat 
gemäß § 2 sind auch die Wahlen zum Ausländerbeirat auszu-
schreiben. 
 
(2) Die Kundmachung der Wahlausschreibung der Gemein-
deratswahl gemäß § 2 Abs. 1 hat für die Wahl des Ausländer-
beirates folgende zusätzliche Bestimmungen zu enthalten: 
 
1. die Anzahl der zu wählenden Mitglieder des Ausländerbeira-

tes (§ 88 a, Abs. 2), 
2. die Bestimmungen über die Wahlvorschläge für den Auslän-

derbeirat (§ 88 h), 
3. Wahlrecht zum Ausländerbeirat (§ 88 d und § 88 g), 
4. den Hinweis, daß die gegenständliche Kundmachung von je-

dem Wahlberechtigten in seiner Sprache verlangt werden 
kann, 

5. den Hinweis, daß zur Wahl des Ausländerbeirates dieselbe 
Wahlsprengeleinteilung wie zur Gemeinderatswahl gilt  
(§ 88 f). 
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Die anläßlich der Gemeinderatswahl eingerichteten Wahlbehör-
den sind auch zur Leitung und Durchführung der Wahl des Aus-
länderbeirates berufen. 
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(1) Wahlberechtigt sind alle Ausländer, die vor dem 1. Jän-
ner des Jahres der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben, am 
Stichtag vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind, in der Stadt-
gemeinde Graz ihren Hauptwohnsitz haben und nicht die Staats-
angehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 
besitzen. 
 
(2) §§ 16 und 29 Abs. 1 gelten sinngemäß. 
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(1) Die gemäß § 88 d Wahlberechtigten sind von der Ge-
meinde in Wählerverzeichnisse einzutragen. Die Anlegung der 
Wählerverzeichnisse obliegt der Gemeinde. 
 
(2) Die Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, daß ein Wahl-
berechtigter nicht gleichzeitig in das Wählerverzeichnis für die 
Gemeinderatswahl und in das Wählerverzeichnis für die Wahl 
des Ausländerbeirates eingetragen ist. 
 
(3) Die näheren Bestimmungen sind in der gemäß § 88 k zu 
erlassenden Verordnung zu regeln. 
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§ 30 Abs. 1 gilt sinngemäß. 
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In den Ausländerbeirat wählbar sind alle nach § 88 d Wahlbe-
rechtigten, die vor dem 1. Jänner des Jahres der Wahl das 19. 
Lebensjahr vollendet haben, am Stichtag eine gültige Aufent-
haltsbewilligung und im Stadtgebiet seit mindestens sechs Mo-
naten ihren Hauptwohnsitz haben. 
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(1) Wahlwerbende Gruppen haben ihre Wahlvorschläge für 
die Wahl des Ausländerbeirates frühestens am Tag der Wahl-
ausschreibung ab 8.00 Uhr, spätestens am dreiundzwanzigsten 
Tag vor dem Wahltag bis 13.00 Uhr der Stadtwahlbehörde vor-
zulegen. Der Tag und die Uhrzeit des Einlangens sind auf dem 
Wahlvorschlag zu vermerken. 
 
(2) Der Wahlvorschlag bedarf der Unterstützung von we-
nigstens zehn gemäß § 88 d Wahlberechtigten. In der Unterstüt-
zungserklärung ist der Familien- und Vorname, das Geburtsda-
tum und die Wohnadresse des Wahlberechtigten anzuführen. 
Die Unterstützungserklärungen sind von den Wahlberechtigten 
eigenhändig zu unterfertigen und dem Wahlvorschlag anzu-
schließen. Eine Zurückziehung einzelner Unterstützungserklä-
rungen nach Einlangen des Wahlvorschlages bei der Stadtwahl-



behörde ist von dieser nur zur Kenntnis zu nehmen, wenn ge-
genüber der Stadtwahlbehörde nachgewiesen oder glaubhaft 
gemacht wird, daß ein Unterstützer des Wahlvorschlages durch 
einen wesentlichen Irrtum oder durch arglistige Täuschung oder 
Drohung zur Leistung der Unterschrift veranlaßt worden ist. 
 
(3) Der Wahlvorschlag muß enthalten: 
 

1. die unterscheidende Bezeichnung der wahlwerbenden Gruppe in 
Worten und eine allfällige Kurzbezeichnung, bestehend aus 
nicht mehr als fünf Buchstaben, die ein Wort ergeben können; 

 
2. die Liste der wahlwerbenden Gruppe, das ist ein Verzeichnis 

von höchstens doppelt so vielen Bewerbern, wie Mandate bei 
der Wahl des Ausländerbeirates zur Vergebung gelangen, in der 
beantragten, mit arabischen Ziffern bezeichneten Reihenfolge, 
unter Angabe des Familien- und Vornamens, des Geburtsjahres, 
der Staatsangehörigkeit, der Aufenthaltsgenehmigung, des Be-
rufes und der Adresse des Hauptwohnsitzes in Graz jedes Be-
werbers; 

 
3. die Bezeichnung des zustellungsbevollmächtigten Vertreters 

(Familien- und Vorname, Beruf, Adresse); 
 
4. die gemäß Abs. 2 erforderlichen Unterschriften der Wahlbe-

rechtigten. 
 
(4) Wird innerhalb der in Abs. 1 bezeichneten Frist kein gül-
tiger Wahlvorschlag überreicht, oder sind alle eingebrachten 
Wahlvorschläge als nicht eingebracht anzusehen, so hat die 
Wahl zu entfallen. 
 
(5) Die näheren Bestimmungen sind in der gemäß § 88 k zu 
erlassenden Verordnung zu regeln. 
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(1) Die gemäß § 43 bestimmten Wahllokale gelten auch für 
die Wahl des Ausländerbeirates. 
 
(2) Für die Wahlen zum Ausländerbeirat muß in jedem 
Wahllokal eine eigene Wahlurne vorhanden sein. 
 
(3) Die näheren Bestimmungen sind in der gemäß § 88 k zu 
erlassenden Verordnung zu regeln. 
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(1) Für die Wahl sind undurchsichtige Wahlkuverts zu ver-
wenden, die sich von den Wahlkuverts zur Gemeinderatswahl 
unterscheiden. 
 
(2) Für die Herstellung des amtlichen Stimmzettels gilt § 60 
mit der Maßgabe sinngemäß, daß der Stimmzettel zur Wahl des 
Ausländerbeirates in einer anderen Farbe herzustellen ist, als 
der Stimmzettel zur Wahl in den Gemeinderat und den Bezirks-
rat. 
 
(3) Die näheren Bestimmungen sind in der gemäß § 88 k zu 
erlassenden Verordnung zu regeln. 
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Die Landesregierung hat durch Verordnung die näheren Be-
stimmungen über das Wahlverfahren unter sinngemäßer An-
wendung des I. Teiles, 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11. und 12. 
Abschnitt sowie §§ 29 und 30 dieses Gesetzes zu erlassen.�
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(1) Die Landesregierung hat durch Verordnung die näheren 
Bestimmungen über das Ermittlungsverfahren unter sinngemä-
ßer Anwendung des I. Teiles, 13. und 14. Abschnitt, dieses Ge-
setzes zu regeln. Hiebei ist insbesondere darauf Bedacht zu 
nehmen, daß das Wahlgeheimnis gewahrt ist. 
 
(2) Das Ermittlungsverfahren ist von der Stadtwahlbehörde 
durchzuführen.“ 
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Das Gesetz vom 14. Juni 1967, LGBl. Nr. 115/1967, mit 
dem für die Gemeinden des Landes Steiermark mit Aus-
nahme der Städte mit eigenem Statut eine Gemeindeord-



nung (Steiermärkische Gemeindeordnung 1967) erlassen 
wird, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 1/1999, wird wie 
folgt geändert: 
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In Gemeinden, in denen mehr als 1000 Ausländer ihren 
Hauptwohnsitz haben ist, zur Wahrung der Interessen der 
ausländischen Einwohner ein Ausländerbeirat einzurichten. 
In anderen Gemeinden kann durch Beschluß des Gemeinde-
rates ein Ausländerbeirat eingerichtet werden. Die Anzahl 
der in der Gemeinde gemeldeten Ausländer richtet sich 
nach dem Stichtag. 
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Ausländer im Sinne dieses Gesetzes ist, wer nicht die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzt bzw. staatenlos ist. 
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(1) Die Mitglieder des Ausländerbeirates sind ehrenamtlich 
tätig, der Gemeinderat kann diesen jedoch Sitzungsgelder 
in einer von ihm festzusetzenden Höhe gewähren. 
 
(2) Ein Mitglied des Ausländerbeirates wird seiner Mit-
gliedschaft verlustig, sobald es seine Aufenthaltsbewilli-
gung oder den Hauptwohnsitz in der Gemeinde verliert, die 
Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedsstaates erhält, oder 
ein Umstand eintritt, der einen Wahlausschließungsgrund 
begründen würde. 
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(1) Der Ausländerbeirat vertritt die Interessen der ausländi-
schen Einwohner der Gemeinde. Er berät die Gemeinde in 
allen Angelegenheiten, die ausländische Einwohner betref-
fen. 
 
(2) Die Gemeinde hat den Ausländerbeirat über alle Ange-
legenheiten zu informieren, deren Kenntnis zur Erledigung 
seiner Aufgaben erforderlich ist. 
 
(3) Dem Ausländerbeirat sind die zur Erfüllung seiner Auf-
gaben erforderlichen Mittel und Räumlichkeiten von der 
Gemeinde zur Verfügung zu stellen. 
 
(4) Der Ausländerbeirat hat dem Gemeinderat jährlich ei-
nen Bericht über die Lage der ausländischen Mitbürger in 
der Gemeinde zu erstatten. 
 
(5) Der Ausländerbeirat hat mindestens jährlich und jeden-
falls auf Antrag von mindestens fünf von hundert der ge-
mäß § 87 Abs. 1 der Gemeindewahlordnung 1960, 
LGBl.Nr. 6/1960, in der jeweils geltenden Fassung, Wahl-
berechtigten Informationsveranstaltungen abzuhalten. Diese 
dienen der Information und Kommunikation zwischen dem 
Ausländerbeirat und den Einwohnern der Gemeinde. 
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Der Beirat beschließt seine Geschäftsordnung. Diese bedarf 
der Genehmigung des Gemeinderates, die zu versagen ist, 
wenn die Geschäftsordnung nicht dem Sinn dieses Gesetzes 
entspricht. 
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Für die Wahl des Ausländerbeirates gelten die Bestimmun-
gen der Gemeindewahlordnung 1960.“ 
 
�
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Das Gesetz vom 25. Jänner 1960, LGBl. Nr. 6/1960, über 
die Wahl der Gemeindevertretungen für die Gemeinden des 



Landes Steiermark mit Ausnahme der Städte mit eigenem 
Statut (Gemeindewahlordnung 1960), zuletzt geändert 
durch LGBl. Nr. 43/1997, wird wie folgt geändert: 
�
Nach dem Ersten Hauptstück wird ein Zweites Hauptstück ein-
gefügt: 
 
�
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(1) Ausländer im Sinne dieses Gesetzes ist, wer nicht die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen U-
nion besitzt bzw. staatenlos ist. 
 
(2) In Gemeinden, in denen mehr als 1000 Ausländer ihren 
Hauptwohnsitz haben, ist zur Wahrung der Interessen der aus-
ländischen Einwohner ein Ausländerbeirat einzurichten. In an-
deren Gemeinden kann durch Beschluß des Gemeinderates ein 
Ausländerbeirat eingerichtet werden. Die Anzahl der in der 
Gemeinde gemeldeten Ausländer richtet sich nach dem Stich-
tag. 
 
(3) Der Ausländerbeirat besteht in Gemeinden, in denen 
mehr als 1000 Ausländer ihren Hauptwohnsitz haben aus fünf 
Mitgliedern. In Gemeinden, in denen weniger als 1000 Auslän-
der ihren Hauptwohnsitz haben und auf Grund eines Beschlus-
ses des Gemeinderates ein Ausländerbeirat eingerichtet wird, 
besteht dieser aus drei Mitgliedern. 
 
(4) Die Mitglieder des Ausländerbeirates werden auf Grund 
des allgemeinen, gleichen, unmittelbaren, geheimen und persön-
lichen Verhältniswahlrechtes gewählt. Die Wahlberechtigten 
jeder Gemeinde bilden hiebei einen einzigen Wahlkörper. 
 
(5) Die Wahl des Ausländerbeirates ist gleichzeitig mit der 
Gemeinderatswahl und für die selbe Wahlperiode durchzufüh-
ren. 
 
 
�

:DKODXVVFKUHLEXQJ�
�

�����



 
(1) In der Ausschreibung der Wahlen in den Gemeinderat 
gemäß § 2 sind auch die Wahlen zum Ausländerbeirat auszu-
schreiben. 
 
(2) Die Kundmachung der Wahlausschreibung der Gemein-
deratswahl gemäß § 2 Abs. 2 hat für die Wahl des Ausländer-
beirates folgende zusätzliche Bestimmungen zu enthalten: 
 
1. die Anzahl der zu wählenden Mitglieder des Ausländerbeira-

tes (§ 84 Abs. 3), 
2. die Bestimmungen über die Wahlvorschläge für den Auslän-

derbeirat (§ 91), 
3. die gesetzlichen Bestimmungen über das aktive und passive 

Wahlrecht zum Ausländerbeirat (§ 87 und § 90), 
4. den Hinweis, daß die gegenständliche Kundmachung von je-

dem Wahlberechtigten in seiner Sprache verlangt werden 
kann, 

5. den Hinweis, daß zur Wahl des Ausländerbeirates dieselbe 
Wahlsprengeleinteilung wie zur Gemeinderatswahl gilt  
(§ 89). 
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Die anläßlich der Gemeinderatswahl eingerichteten Wahlbehör-
den sind auch zur Leitung und Durchführung der Wahl des Aus-
länderbeirates berufen. 
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(1) Wahlberechtigt sind alle Ausländer, die vor dem 1. Jän-
ner des Jahres der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben, am 
Stichtag vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind und in der 
Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben und nicht die Staatsan-
gehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besit-
zen. 
 
(2) §§ 20 und 21 gelten sinngemäß. 
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(1) Die gemäß § 87 Wahlberechtigten sind von der Gemein-
de in Wählerverzeichnisse einzutragen. Die Anlegung der Wäh-
lerverzeichnisse obliegt der Gemeinde. 
 
(2) Der Bürgermeister als Meldebehörde hat die zur Erfas-
sung der Wahlberechtigten erforderlichen Daten zur Verfügung 
zu stellen. 
 
(3) Die Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, daß ein Wahl-
berechtigter nicht gleichzeitig in das Wählerverzeichnis für die 
Gemeinderatswahl und in das Wählerverzeichnis für die Wahl 
des Ausländerbeirates eingetragen ist. 
 
(4) Die näheren Bestimmungen sind in der gemäß § 94 zu 
erlassenden Verordnung zu regeln. 
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§ 37 Abs. 1 gilt sinngemäß. 
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In den Ausländerbeirat wählbar sind alle nach § 87 Wahlberech-
tigten, die vor dem 1. Jänner des Jahres der Wahl das 19. Le-
bensjahr vollendet haben, am Stichtag eine gültige Aufenthalts-
bewilligung und in der Gemeinde seit mindestens 6 Monaten ih-
ren Hauptwohnsitz haben. 
 
 

:DKOYRUVFKODJ�
�

�����
 
(1) Wahlwerbende Gruppen haben ihre Wahlvorschläge spä-
testens am 21. Tage vor dem Wahltag bis 13.00 Uhr der Ge-
meindewahlbehörde vorzulegen. Diese hat auf dem Wahlvor-
schlag den Tag und die Uhrzeit seines Einlangens zu vermer-
ken. 
 
(2) Der Wahlvorschlag muß von mindestens 10 gemäß § 87 
Wahlberechtigten unterschrieben sein. Die Wahlberechtigten 
haben hiebei ihren Zu- und Vornamen, das Geburtsjahr und die 



Wohnungsanschrift anzuführen. Eine Zurückziehung einzelner 
Unterschriften nach Einlangen des Wahlvorschlages bei der 
Gemeindewahlbehörde ist von dieser nicht zur Kenntnis zu 
nehmen, es sei denn, daß der Gemeindewahlbehörde glaubhaft 
gemacht wird, daß ein Unterzeichner des Wahlvorschlages 
durch einen wesentlichen Irrtum oder durch arglistige Täu-
schung oder Drohung zur Leistung der Unterschrift bestimmt 
worden ist und die Zurückziehung der Unterschrift spätestens 
am 14. Tage vor dem Wahltag erfolgt ist. 
 
(3) Der Wahlvorschlag muß eine einheitliche, zusammen-
hängende Eingabe sein und hat zu enthalten: 
 

1. die unterscheidende Wählergruppenbezeichnung in Worten und 
eine allfällige Kurzbezeichnung, bestehend aus nicht mehr als 5 
Buchstaben, die ein Wort ergeben können; 

 
2. die Parteiliste, das ist ein Verzeichnis von höchstens doppelt so 

vielen Bewerbern, als in der Gemeinde Beiräte zu wählen sind, 
in der beantragten mit Ziffern bezeichneten Reihenfolge unter 
Angabe des Zu- und Vornamens, des Geburtsjahres, der Staats-
angehörigkeit, der Aufenthaltsgenehmigung, des Berufes und 
der Anschrift des Hauptwohnsitzes in der Gemeinde jedes Be-
werbers; 

 
3. die Bezeichnung des zustellungsbevollmächtigten Vertreters 

(Zu- und Vorname, Beruf, Wohnungsanschrift); 
 
4. die gemäß Abs. 2 erforderlichen Unterschriften der Wahlbe-

rechtigten. 
 
(4) Wird innerhalb der in Abs. 1 bezeichneten Frist kein gül-
tiger Wahlvorschlag überreicht, oder sind alle eingebrachten 
Wahlvorschläge als nicht eingebracht anzusehen, so hat die 
Wahl zu entfallen. 
 
(5) Die näheren Bestimmungen sind in der gemäß § 94 zu 
erlassenden Verordnung zu regeln. 
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(1) Die gemäß § 50 bestimmten Wahllokale gelten auch für 
die Wahl des Ausländerbeirates. 
 



(2) Für die Wahlen zum Ausländerbeirat muß in jedem 
Wahllokal eine eigene Wahlurne im Sinne des § 52 Abs. 6 vor-
handen sein. 
 
(3) Die näheren Bestimmungen sind in der gemäß § 94 zu 
erlassenden Verordnung zu regeln. 
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(1) Für die Wahl sind undurchsichtige Wahlkuverts zu ver-
wenden, die sich von den Wahlkuverts zur Gemeinderatswahl 
unterscheiden. 
 
(2) Für die Herstellung des amtlichen Stimmzettels gilt § 66 
mit der Maßgabe sinngemäß, daß der Stimmzettel zur Wahl des 
Ausländerbeirates in einer anderen Farbe herzustellen ist, als 
der Stimmzettel zur Wahl in den Gemeinderat. 
 
(3) Die näheren Bestimmungen sind in der gemäß § 94 zu 
erlassenden Verordnung zu regeln. 
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Die Landesregierung hat durch Verordnung die näheren Be-
stimmungen über das Wahlverfahren unter sinngemäßer An-
wendung des Ersten Hauptstückes, 2., 4., 5., 7. und 8. Ab-
schnitt, dieses Gesetzes zu erlassen.�
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(1) Die Landesregierung hat durch Verordnung die näheren 
Bestimmungen über das Ermittlungsverfahren unter sinngemä-
ßer Anwendung des Ersten Hauptstückes, 9. Abschnitt, dieses 
Gesetzes zu regeln. Hiebei ist insbesondere darauf Bedacht zu 
nehmen, daß das Wahlgeheimnis gewahrt ist. 
 
(2) Das Ermittlungsverfahren ist von der Gemeindewahlbe-
hörde durchzuführen.“ 
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Dieses Gesetz tritt mit dem der Kundmachung folgenden 
Monatsersten in Kraft. 
 


